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Norm

ALSAG 1989 §10;

ALSAG 1989 §3;

AVG §56;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

In einem Feststellungsverfahren nach § 10 ALSAG 1989 stellt die zeitliche Komponente des beitragsp:ichtigen

Sachverhaltes ein von der Feststellungsbehörde zu beachtendes wesentliches Element dar. Es darf sich der

Feststellungsbescheid nicht auf die Beurteilung der Bescha;enheit der Sachen im Beurteilungszeitpunkt beschränken,

sondern muss vielmehr aussprechen, ob im Falle des Ablagerns von Abfällen die vom jeweiligen, zeitlich zu >xierenden

Ablagerungsvorgang oder sonstigen beitragsp:ichtigen Sachverhalt betro;ene bewegliche Sache Abfall und/oder

Abfall welcher Kategorie war (vgl. VwGH 20.5.2009, 2006/07/0103).In einem Feststellungsverfahren nach Paragraph 10,

ALSAG 1989 stellt die zeitliche Komponente des beitragsp:ichtigen Sachverhaltes ein von der Feststellungsbehörde zu

beachtendes wesentliches Element dar. Es darf sich der Feststellungsbescheid nicht auf die Beurteilung der

Bescha;enheit der Sachen im Beurteilungszeitpunkt beschränken, sondern muss vielmehr aussprechen, ob im Falle

des Ablagerns von Abfällen die vom jeweiligen, zeitlich zu >xierenden Ablagerungsvorgang oder sonstigen

beitragsp:ichtigen Sachverhalt betro;ene bewegliche Sache Abfall und/oder Abfall welcher Kategorie war vergleiche

VwGH 20.5.2009, 2006/07/0103).
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